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5 
a) sämtliche diplomatischen und Konsularischem. 

Auslandsvertretungen 
(mit Ausnahme von Rorn-VaTitian) 

uu. 

b) sämtliche deutsche Handelskammern im Auslande 
(mit Ausnahme von London) 

Als Erläuterung zu dem "Merkblatt für Geschenksendungen" (vgl, 

II Nr. 17889/36 vom 13. Mai 1936 und die Änderungen und Ergänzungen da-

zu in II Nra 50107/36 vom 4. Januar 1937 und in II Nr. 4416/37 vom 11, 

Februar 1937) wird anbei Abdruck eines Schreibens an die Deutsche Han-

delskammer in London übersandte 
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Steußsßdb fit bm Berlin, den 5. ipr i i I.9J7 

i n 
diö Deutsche Handelskammer, 

London V C 2 
Shell Hex House, Strand. 

i u / das Schreiben vom 
2ß. Februar 1937 ~ E R/S G--
Betra : Geschenksendungen. 

Uber den Begriff "Unbemittelte" bei Zollerlaß aus Billigkeits-
gründen für GesohenkSendungen aus dem Ausland ist die Reichsstelle 
für den Aussenhandel von der deutschen Zollverwaltung wie folgt unter-
richtet worden: 

nFür den Begriff "Unbemittelte" im Sinne der Bestimmungen 
über Zollerlaß aus Billigkeitsgründen kann eine allgemeingül-
tige Begriffsbestimmung nicht gegeben werden. In der Regel 
werden als "Unbemittelte" solche Personen angesehen, deren Be-

dürftigkeit bereits von einem 7/ohl fahrt samt oder einer Stelle 
des 'Finterhilfswerks anerkannt worden ist, b%w, die Arbeitslosen~ 
untersW/tzuria IxszTeKen. d.h. Personen, deren Mittel nicht oder 
gerade nur zur Deckung des notwendigsten Lebensunterhalts aus-
reichen. Als Nachweis der Bedürftigkeit wird in der Regel die 
Vorlage von Bescheinigungen der Wohlfahrtsämter usw., von Stern-

II. 

pelkarten der Arbeitsämter und ähnlichen Urkunden gefordert. 
Notfalls kann die Bedürftigkeit auch durch besondere Ermittlun-
gen festgestellt werden." 
Sine im Benehmen mit der Reichsstelle für Devisenbewirtschaf-

tung erfolgte nochmalige Nachprüfung der in dem hiesigen Schreiben 
vom 15. Februar 1937 • II 4821/37 - zum Ausdruck gebrachten An-
sicht über die Frage der Vorlage von Devisenbescheinigungen bei Ge-
schenksendungen hat folgendes Ergebnis gehabt: 

"Eine Depisenbescheiniauna ist grundsätzlich nur in denjeni-
gen Fällen erforderlich, in denen iaren an den ausländischen 
Lieferanten bezahl t werden müssen. Für Geschenksendungen ist 
aber eine Zahlung nach dem Ausland nicht zu leisten. Nach § 2 
Abs. 2 der 2. Durchführungsverordnung zum Devisen-Gesetz vom 

24.Juli 



24. Juli 1935 kann die zollamtliche Abfertigung von Ifaren, 
die dem deoisenpolitisehen Abfertigungsverbot unterliegen, 
dann ohne Vorlage einer Dein senbesche injgung oder eines die-
ser gleichgesMlten Papiers erfolgen, wem die Ware nach den 
Bestimmungen des Reichsministers der Finanzen devisenmässig 
nicht zu behandeln istB Nach dem Erlaß des Reichsministers 
der Finanzen vom 30. Dezember 1956 (Reichszollblatt S. 477) 
bedürfen u. ß. einer devisenmässigen Behandlung nicht: 

Waren, für die auf Grund der Bestimmungen für Zollerlasse 
aus Billigkeitsgründen Zollerlaß gewährt wird; 
Gegenstande des täglichen Bedarfs, die aus dem politischen 
Ausland nachweislich unentgeltlich zum eigenen Ge-oder Ver-
brauch der inländischen Empfänger eingehen, 

Hiernach bedarf es bei Geschenksendungen im allgemeinen 
nicht der Vorlegung einer devisenrechtlichen Genehmigung. Wür-
de in einzelnen Fällen die Anwendung einer der genannten Be-
stimmungen nicht möglich sein (z.B. unentgeltliche Lieferung 
von Gegenständen, die nicht als solche des täglichen Bedarfs 

Btlligketisgtlnderi nicht gewährt wird), so müsste bei devisen-
politisch abfertigungsverbotenen Waren, die einen höheren Wert 
als RM 25.~ haben, die Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbe-
sehe int gung bei der für die Einfuhrware zuständigen Über'wa-
chungsstelle beantragt und diese Bescheinigung bei der zoll-
amtlichen Abfertigung der Sendung vorgelegt werden. Der An-
trag auf Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung kann 
von dem inländischen Empfänger oder dem ausländischen Liefe-
ranten gestellt werden0" 

werden Können und für die auch Zollerlaß aus 


